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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1996

Norm

UWG §2 D10

Rechtssatz

Die Bezeichnung "Optik-Land" für ein Unternehmen, das weder über eine große Ausstellungs8äche oder

Verkaufsfläche noch über eine breite Angebotspalette verfügt, ist irreführend.
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